
Begriffsdefinition betreffend Inhalt des ÖREB-Katasters  
Beispiel «Kataster der belasteten Standorte (KbS)» anhand eines 
konkreten Beispiels 
(nach Artikel 3 der Verordnung über den Kataster der öffentlich-rechtlichen 
Eigentumsbeschränkungen ÖREBKV) 
 

 
1. Einleitung 
Anhand von Auszügen aus konkreten Grundlagen (auf Stufe Bund , Kanton- und Gemeinde) 
werden im Folgenden die Begriffe im Zusammenhang mit dem ÖREB-Kataster erläutert. 
 
 
1.1. Auf Stufe Bund, Artikel 3 ÖREBKV 
Artikel 3 der Verordnung über den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen 
ÖREBKV lautet: 
 
Art. 3 Inhalt 
 
Inhalt des Katasters sind: 
a. die in Anhang 1 GeoIV4 als Gegenstand des Katasters bezeichneten Geobasisdaten; 
b. die vom Kanton in Anwendung von Artikel 16 Absatz 3 GeoIG bezeichneten 
eigentümerverbindlichen Geobasisdaten; 
c. die Rechtsvorschriften, die zusammen mit den Geobasisdaten als Einheit die 
Eigentumsbeschränkung unmittelbar umschreiben und für die das gleiche 
Verfahren massgebend ist; 
d. die Hinweise auf die gesetzlichen Grundlagen der Eigentumsbeschränkungen; 
e. weitere Informationen und Hinweise, die dem Verständnis der öffentlichrechtlichen 
Eigentumsbeschränkungen dienen, soweit sie im Datenmodell 
nach Artikel 9 GeoIV vorgesehen sind. 
 
 
1.2. Beispiel: Gemeinde Gaiserwald, Liegenschaft 2295 
Darstellung aus der Informationsebene Liegenschaften der amtlichen Vermessung 
KbS Reg-Nr. 3442B0100  
Standorttyp Betriebsstandort (Kugelfang der 300m-Schiessanlage «Ochsenweid») 
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2. Zu den einzelnen Bestandteilen des ÖREB-Katasters 
2.1. Geobasisdaten gemäss ÖREBKV Artikel 3 Buchstabe a. und b. 

• Geobasisdaten des Bundesrechts gemäss Anhang 1 GeoIV1 
 

 Kataster der belasteten Standorte Kanton (DS 116)  
 
• Vom Kanton bezeichnete Geobasisdaten 
 

 Kataster der belasteten Standorte, Betriebsstandorte 
 

 

 
 
 
• Auf Stufe Gemeinde: kein Datensatz mit Rechtswirkung auf ÖREB-Ebene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Geoinformationsgesetz, SR 510.62 
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2.2. Rechtsvorschriften gemäss ÖREBKV Art. 3 Bst. c. 

• Kein genauerer Umgrenzungsplan oder Reglement vorhanden, einzig Eintrag in der 
Fachdatenbank bzw. in den Beurteilungsunterlagen. 
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• Verfügung des Amtes für Umwelt und Energie 
 

 
 
2.3. Hinweise auf die gesetzlichen Grundlagen gemäss ÖREBKV Art. 3 Bst. d. 
 
• Bund: 

Bundesgesetz über den Umweltschutz, USG: (SR 814.1) 
www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.01.de.pdf 

 

 

 
 
 

Verordnung über die Sanierung von belasteten Standorten, AltlV (SR 814.680) 
www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.680.de.pdf 
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Art 5 und Art. 6 der Altlastenverordnung 
www.admin.ch/ch/d/sr/814_680/a5.html 
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http://www.admin.ch/ch/d/sr/814_680/a5.html


• Kanton:  

Es gibt im Kanton St. Gallen zum Thema «Altlasten» keine gesetzlichen Grundlagen. 
 

 
 

2.4. Weitere Informationen und Hinweise (optional) gemäss ÖREBKV Artikel Buchstabe 3 e. 
 
 Keine 
 
 
 
2.5. Offene Frage 
In einzelnen Kantonen werden Altlasten im Grundbuch angemerkt. Nicht so im Kanton 
St.Gallen. Gemäss Art. 16 Abs. 1 des GeoIG sind aber im Grundbuch angemerkte 
Eigentumsbeschränkungen nicht Gegenstand des ÖREB-Katasters. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Was geht jetzt vor, Vollständigkeit der Informationsebene im Kataster oder Art. 16? Solche 
Situationen müssen für die ganze Schweiz einheitlich geregelt werden. 
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